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Allgemeine Reisebedingungen / Allgemeine
Geschäftsbedingungen

1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss eines
Reisevertrages verbindlich an. Grundlage dieses Angebotes sind die Reiseausschreibungen
und die ergänzenden Informationen des Reiseveranstalters für die jeweilige Reise.

1.2 Die Anmeldung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder auf
Elektronischem Weg (E-Mail, Internet) vorgenommen werden. Bei Internet-Buchungen
bestätigt der Reiseveranstalter den Eingang der Buchung unverzüglich auf elektronischem
Weg.

1.3 Die Anmeldung erfolgt durch den Kunden auch für alle in der Anmeldung aufgeführten
Mitreisenden, für deren Vertragsverpflichtungen der Kunde wie für seine eigenen
Verpflichtungen einsteht, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte
Erklärung übernommen hat.

1.4 Der Reisevertrag kommt dem Zugang der Annahmeerklärung des Reiseveranstalters
zustande. Sie bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluss
wird der Reiseveranstalter dem Kunden eine schriftliche Reisebestätigung übermitteln.
Hierzu ist er nicht verpflichtet, wenn die Buchung durch den Kunden weniger als 7 Werktage
vor Reisebeginn erfolgt.

1.5 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues
Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer von 10 Tage gebunden ist. Der
Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Reisende
Innerhalb der Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die Annahme durch ausdrückliche
Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung erklärt.

2. Bezahlung

Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung werden mit den jeweiligen Leistungsträger abgerechnet. Es gelten
die Bedingungen und Preise des jeweiligen Hauses. Haus Wohldenberg: Rechnung nach dem Kurs.

Die Programmkosten werden 10 Tage vor der Fahrt auf das Konto der Erlebnis-Wandertage-Hannover
überwiesen.

3. Leistungsänderungen

3.1 Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt
des Reisevertrages (z.B. Änderungen des Programmablaufs), die nach Vertragsabschluss
notwendig werden und die von dem Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben
herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen
nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.
Änderungen des Programms können sich unteranderem durch extremes Wetter ergeben.
Die Sicherheit der Reisenden hat in diesem Fall oberste Priorität.
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3.2 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten
Leistungen mit Mängeln behaftet sind.

3.3 Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen oder –
Abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird er dem Kunden eine
kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten.

3.4 Wettereinflüsse:
Manche Seilaktionen sind an die Wetterverhältnisse gebunden. Sollte von diesen ein zu großes Risiko für die
Teilnehmer ausgehen, finden an diesen Tagen keine Seilaktionen statt. Das Wetter ist nicht vom Veranstalter
zu beeinflussen. Daher besteht kein Anspruch auf Minderung der Kosten.

4. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen, Ersatzpersonen

4.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist
der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter. Dem Kunden wird empfohlen,
den Rücktritt schriftlich zu erklären.

4.2 Tritt der Teilnehmer vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so kann der
Reiseveranstalter Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen
verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen
und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen zu
berücksichtigen.

4.3 Der Reiseveranstalter kann diesen Ersatzanspruch unter Berücksichtigung der
Nachstehenden Gliederung nach der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich
vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschalieren:

4.4 Werden auf Wunsch des Kunden nach der Buchung der Reise für einen Termin, der
Innerhalb des zeitlichen Geltungsbereiches der Reiseausschreibung liegt, Änderungen
hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Reiseantritts, der Unterkunft, der
Beförderungsart oder der gemeldeten Teilnehmerzahl vorgenommen (Umbuchung), kann
der Reiseveranstalter bei Einhaltung der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt pro
Reisenden erheben.

4.5 Umbuchungswünsche des Kunden, die später als 30 Tage vor Reiseantritt erfolgen,
können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom
Reisevertrag zu Bedingungen gemäß Ziffer 4.3 und gleichzeitiger Neuanmeldung
durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten
verursachen. Eine Umbuchung auf ein anderes, im Prospekt aufgeführtes Reiseziel, ist bis 30
Tage vor Reisebeginn möglich. Für eine Umbuchung werden 25,- € in Rechnung gestellt. Eine
bereits geleistete Anzahlung verfällt nicht.

4.6 Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die
Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt
des Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen Erfordernissen nicht genügt oder
seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen.
Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem Reiseveranstalter als
Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden
Mehrkosten.
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4.7 Programmstornierungen

Diese Tabelle gilt für alle von den Erlebnis-Wandertagen-Hannover angebotenen Kurse.

*Dem Reisenden bleibt es unbenommen, dem Reiseveranstalter nachzuweisen, dass ihm
kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, als die von ihm geforderte
Pauschale. Der Reiseveranstalter behält sich vor, in Abweichung von den vorstehenden
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern. In diesem Fall ist der
Reiseveranstalter verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der
ersparten Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistung
konkret zu beziffern und zu belegen.

Stornierung vor der Fahrt Kostenbeteiligung
Bis 12 Wochen vor der Fahrt Kostenlose Absage
Bis 8 Wochen vor der Fahrt 20% der Programmkosten
Bis 6 Wochen vor der Fahrt 40% der Programmkosten
Bis 4 Wochen vor der Fahrt 60% der Programmkosten
Bis 2 Wochen vor der Fahrt 80% der Programmkosten
Ab 2 Wochen vor der Fahrt 100% der Programmkosten

4.8 Absagen von Einzelpersonen:
Die Tabelle in 4.7 des Reisevertrags gilt auch für die Stornierung von Einzelpersonen. Neben den
Stornierungsgebühren des Programms, ist von dem absagenden Teilnehmer auch sein Anteil an der
Häuserumlage an die Begleitperson zu zahlen. So wird sichergestellt, das keine Mehrkosten für den Rest der
Gruppe anfallen.

4.9 Änderungen der Preiskategorie:
Unsere Preise sind nach der Personenzahl gestaffelt. Sollte die Gruppe durch die Absage einer oder mehrerer
Personen in eine höhe Kategorie aufsteigen, ist der Differenzbetrag an den Reiseveranstalter zu zahlen. Der
Zeitraum der Absage ist hier nicht von Relevanz. Bei einem Reiseantritt mit verminderter Personenzahl und
einem Anstieg der Preiskategorie, werden die bereits gezahlten Reisekosten angerechnet und der
Differenzbetrag in einer neuen Rechnung ausgewiesen. Dieser ist bis 10 Tage nach der Fahrt zu bezahlen.

Der Reisende hat gegenüber dem Veranstalter eine Mitteilungspflicht über die Absage von Einzelpersonen oder
der Gesamtgruppe. Diese Mitteilung muss schriftlich per E-Mail oder Post erfolgen.

5. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag
zurücktreten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen:

5.1 Ohne Einhaltung einer Frist
Der Reiseveranstalter erwartet, dass der Reisende die Sitten, Gebräuche und Gesetze des
Gastlandes respektiert. Sollte der Reisende gegen sie verstoßen oder sich vertragswidrig
verhalten, gibt der Reisende dem Veranstalter die Möglichkeit, ihn nach schriftlicher
Abmahnung im Wiederholungsfall, bei anteiliger Erstattung des Reisepreises, von der
weiteren Reise auszuschließen. Bei groben Verstößen (z.B. Straftaten, wie vorsätzliche
Körperverletzung, Diebstahl, Drogenkonsum, mutwilliger Sachbeschädigung usw.) kann auch
ein sofortiger Ausschluss von der Reise in Betracht kommt. Entstehende Kosten gehen zu
Lasten des Reisenden. Das gleiche gilt auch, wenn der Reisende das Miteinander in der
Gruppe unzumutbar beeinträchtigt. Wenn der Vertragspartner trotz Mahnung und
Fristsetzung seiner Zahlungsverpflichtung nicht nachkommt oder die vereinbarten
Vertragsbedingungen nicht einhält.
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5.2 Bis 30 Tage vor Reiseantritt
Bei Nichterreichen der ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl (siehe jeweilige
Programmausschreibung), wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf
eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist der Reiseveranstalter
verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichterfüllung
der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich
zuzuleiten. Der Kunde erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück.

6. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer höherer Gewalt (Krieg,
Streik, Unruhen, behördlichen Anordnungen, Naturkatastrophen etc.) erheblich erschwert,
gefährdet oder beeinträchtigt, so kann sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende
den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag durch den Reiseveranstalter gekündigt, so kann
dieser für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden
Reiseleistungen eine nach § 638 Abs. 3 Bürgerliches Gesetzbuch zu bemessende
Entschädigung verlangen.
Weiterhin ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen,
insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den Reisenden
zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Parteien je zur
Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.

7. Beschränkung der Haftung

7.1 Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden
sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,

a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt
wird oder

b) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein
wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

7.2 Die deliktische Haftung des Reiseveranstalters für Sachschäden, die nicht auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese
Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Reisenden und Reise. Möglicherweise darüber
hinausgehende Ansprüche im Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer
Übereinkommen bleiben von der Beschränkung unberührt.

7.3 Ein Schadenersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist insoweit beschränkt oder
ausgeschlossen als aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden
gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen
anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadenersatz gegen den Leistungsträger nur unter
bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder
unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.
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7.4 Kommt dem Reiseveranstalter bei Schiffsreisen die Stellung eines vertraglichen Reeders
zu, so regelt sich die Haftung auch nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und
des Binnenschifffahrtsgesetzes.

8. Mitwirkungspflicht

8.1 Der Reisende ist verpflichtet bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten.

8.2 Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der
örtliche Reiseleitung (Teamer) zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen,
sofern dies möglich ist. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so
tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein.

9. Ausschluss von Ansprüche und Verjährung

9.1 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende
Innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber
dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur
Gegenüber dem Reiseveranstalter unter der nachfolgend angegebenen Anschrift erfolgen.
Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche geltend machen, wenn er ohne
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Dies gilt jedoch nicht für die
Frist zur Anmeldung von Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen bei Gepäck oder
Gepäckverlust im Zusammenhang mit Flügen. Diese sind binnen 7 Tagen bei Gepäckverlust,
binnen 21 Tagen bei Gepäckverspätung nach Aushändigung, zu melden.

9.2 Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651 c bis 651 f BGB verjähren in einem Jahr. Die
Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte.
Schweben zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter Verhandlungen über den
Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt,
bis der Reisende oder der Reiseveranstalter die Fortsetzung der Verhandlung verweigert. Die
Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

10. Gerichtsstand

10.1 Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen.

10.2 Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden
maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reiseveranstalters,
die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen
sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist,
wird als Gerichtsstand der Sitz des Reiseveranstalters vereinbart.

10.3 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler
Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter
anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder
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b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im
Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die
Nachfolgenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.

11. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit
des ganzen Vertrages zur Folge.

Reisebedingungen
Die genannten Reisebedingungen gelten ebenfalls als Allgemeine Geschäfts Bedingungen von Erlebnis-
Wandertage-Hannover.

Erlebnis-Wandertage-Hannover
Borsteler Str.05
31535 Neustadt am Rübenberg

Tel: 05034/879477
Buero@erlebnis-wandertage.de

Geschäftsleitung:
Daniel Quambusch geb. Pallaks
St.Nr.: 34/133/07977
UST ID:  DE268137546

Die Reisbedingungen sind Bestandteil des Reisevertrages.

Mit den Unterschriften beider Parteien werden die Reisebedingungen, mit der beidseitigen Verpflichtung
sich an diese zu halten, akzeptiert.

__________________________ ___________________________

Unterschrift Reiseveranstalter Unterschrift Kunde

*Dieser Reisevertrag gilt nur für Kunden, die direkt bei den Erlebnis-Wandertagen-Hannover eine Aktion
buchen.



7


